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Vernehmlassung zum Bundesgesetz über die Teilrevision des Zivilgesetzbu-

ches, des Obligationenrechts und der Zivilprozessordnung (nachrichtenlose 

Vermögenswerte). Vernehmlassung   

 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 26. August 2009 haben Sie uns eingeladen, zur oben erwähnten Thematik 
eine Vernehmlassung abzugeben. Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme 
und gestatten uns im Namen und Auftrag des Regierungsrates die folgenden Bemerkungen:  
 
1. Grundsätzliche Bemerkungen 
 

Wir begrüssen grundsätzlich die vorgeschlagenen Änderungen.  
 
2. Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen  
 

Artikel 38a E-ZGB betrifft nur natürliche Personen. Hier stellt sich die Frage, was mit allfälligen 
nachrichtenlosen Vermögenswerten von juristischen Personen und Personengesellschaften 
geschehen soll. 
 
Die Durchführung eines Verfahrens zur Verschollenenerklärung ist mit Kosten verbunden. Vor 
diesem Hintergrund regen wir an, in Artikel 38a E-ZGB eine Regelung aufzunehmen, wonach 
ein solches Verfahren nur dann durchzuführen ist, wenn das Vermögen einen bestimmten Min-
destbetrag erreicht, welcher die mutmasslichen Verfahrenskosten deckt. Falls das Vermögen 
diesen Mindestbetrag nicht erreicht, soll es ohne Durchführung eines Verfahrens zur Verschol-
lenenerklärung an das Gemeinwesen fallen.   
 
lm Kommentar zu Artikel 38a E-ZGB werden nachrichtenlose Vermögenswerte definiert. Nicht 
geregelt und im Kommentar auch nicht beschrieben wird das Vorgehen bei Vorliegen eines 
Schrankfachmietvertrages. Wir sind der Meinung, dass auch für Schrankfachmietverträge eine 
Regelung getroffen werden sollte. 
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Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
Yvonne Schärli-Gerig 
Regierungsrätin 

 
dreifach 

 
vorab per E-Mail an: emanuella.gramegna@bj.admin.ch 


